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Gegen die Entrechtung schutzsuchender 
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Während weltweit immer mehr Menschen auf der Flucht 
sind, werden die Abwehrmaßnahmen gegen Schutzsuchen-
de in Europa und in Deutschland stetig verschärft. Abschre-
ckung, Festsetzung und Isolierung in Lagern – so lautet die 
Antwort angesichts der Menschen, die vor Gewalt, Unrecht 
und Unterdrückung fliehen. 

Zweifellos ist es für die Betroffenen ein großer Unterschied, 
ob sie sich in einem libyschen Folterlager, einem elenden 
EU-Hotspot oder einem deutschen AnkERzentrum befinden, 
wo sie sich auf die Einhaltung der Menschenrechte berufen 
können. Aber ganz gleich um welche Lager es sich handelt: 
Das Einsperren und Isolieren Schutzsuchender muss ein 
Ende haben. Lager sind Orte der Kontrolle, der Stigmatisie-
rung, der Entwürdigung und der Gewalt. Es soll verhindert 
werden, dass die Betroffenen Zugang zu Asyl erhalten. 

Das gemeinsame Fundament der demokratischen Gesell-
schaften Europas ist in Gefahr. Die Staaten der Europäi-
schen Union müssen die individuellen Menschenrechte 
garantieren. Lager sind einer den Menschenrechten ver-
pflichteten Gesellschaft unwürdig.

LAGER  
SIND  
INHUMAN

#NichtMeineLager
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ANKERZENTREN 
Ort: Deutschland 
 
In den von der Bundesregierung geplanten AnkER-(Ankunfts-, 
Entscheidungs- und Rückführungs)-Zentren sollen alle in 
Deutschland ankommenden Flüchtlinge untergebracht werden. 
Mit dem bis zu 18-monatigen Zwangsaufenthalt in abgeschiede-
nen Massenunterkünften droht die Isolation mit allen verbunde-
nen Belastungen und Einschränkungen: 

• Kontakte zur Bevölkerung und zu ehrenamtlichen Helferinnen  
 und Helfern werden massiv erschwert;
• Eine unabhängige Beratung gibt es nicht, extrem kurze Fristen  
 im Asylverfahren verhindern die Anrufung von Gerichten.
• Selbst besonders Schutzbedürftige sowie Kinder und  
 Jugendliche sollen in diesen Unterkünften bleiben müssen.
• Das Arbeits- und Ausbildungsverbot verhindert Integration  
 und Selbstbestimmung. 
• Perspektivlosigkeit, fehlende Privatsphäre und Verelendung  
 schüren Konflikte.

#NichtMeineLager

Vorreiter Bayern: Von der Isolation 
zur Abschiebung 
 
Als Prototyp für die mittelfristig ca. 40 bun-
desweit geplanten AnkERzentren dienen 
bayerische Lagereinrichtungen z.B. in Bam-
berg und Ingolstadt/Manching. Hier werden 
Flüchtlinge isoliert, um sie zur »freiwilligen 
Ausreise« zu drängen oder abzuschieben.  
Es gilt:
• Residenzpflicht
• Arbeits- und Ausbildungsverbot
• Striktes Sachleistungsprinzip
• Eingeschränkte medizinische  
 Versorgung
• Betretungsverbot für ehrenamtlich  
 Helfende
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TRANSITVERFAHREN UND  
»BESONDERE AUFNAHMEEINRICHTUNGEN« 
Ort: Deutschland und die Europäische Union 
 
Zunächst lautete der Plan von Innenminister Seehofer, »Transit-
zentren« an der deutsch-österreichischen Grenze zu schaffen, um 
in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge aufzuhalten und 
zurückzuweisen. 

Laut Koalitionsbeschluss wurden daraus »Transitverfahren«: Nun 
sollen an der deutsch-österreichischen Grenze Asylsuchende 
ohne weitere Prüfung zurückgewiesen werden. Nicht geprüft 
wird, ob Familienangehörige in Deutschland leben und deswe-
gen das Asylverfahren hier durchgeführt werden muss. Ebenso 
wenig wird geprüft, ob im EU-Einreisestaat menschenunwürdige 
Zustände herrschen, was eine Abschiebung verbieten würde. Die 
deutsche Bundespolizei agiert in diesen Transitverfahren vorbei 
am EU-Recht ohne Kontrolle durch die Justiz. Für die Betroffenen 
ist es faktisch unmöglich, Rechtsmittel einzulegen.

Schon heute stellt die Bundespolizei immer mehr Haftanträge für 
Schutzsuchende, die bereits in anderen EU-Ländern registriert 
wurden. Nun sollen möglichst alle, auf die dies zutrifft, bis zu 
ihrer Rückführung in bereits vorhandenen »Besonderen Aufnah-
meeinrichtungen« oder in den AnkERzentren isoliert werden.

#NichtMeineLager

Zehntausende von Lagerunter- 
bringung betroffen? 
 
Im Jahr 2018 reisten  66.211 Schutzsuchende, 
die im europäischen Asylregister Eurodac mit 
einem Asylantrag in einem anderen EU-Land 
verzeichnet waren, nach Deutschland ein. 
28.516 von ihnen kamen aus Griechenland, 
Italien oder Spanien*. Sollten die Pläne der 
Bundesregierung zu den Transitverfahren 
Wirklichkeit werden, droht diesen Menschen 
die Zwangsunterbringung.

* EURODAC - 2018 statistics
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Transitzonen: Orte der Willkür 
Anfang März 2017 beschloss die nationalisti-
sche flüchtlingsfeindliche Regierungsmehr-
heit im ungarischen Parlament, Asylsuchende 
für die Dauer ihres Verfahrens in grenznahen 
»Transitzonen« festzusetzen. Seitdem können 
Schutzsuchende nur noch in zwei Transitzo-
nen an der Grenze zu Serbien einen Asylan-
trag stellen. Seit Januar 2018 wird maximal 
zehn Asylsuchenden pro Woche Zugang 
gewährt. Das Ungarische Helsinki Komitee 
(HHC) musste seit August 2018 mehr als zehn 
Mal vor dem  Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg klagen, um die 
Orbán-Regierung zu verpflichten, Asylsu-
chende in den Transitzonen mit Nahrung zu 
versorgen. 
 
Im Herbst 2017 fällte der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte in Straßburg 
ein wegweisendes Urteil zum Konstrukt von 
Transitzonen: Wenn die Polizei (im verhandel-
ten Fall ging es um die spanische Polizei) in 
einem Grenzgebiet die Kontrolle habe, dann 
müssen dort zugleich auch die Standards der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMKR) gelten.
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Transitzone Röszke/Ungarn, August 2018
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HOTSPOTS 
Ort: EU-Außengrenze 
 
An den Außengrenzen der EU wurden seit 2015 zehn EU-Hot-
spots eingerichtet – jeweils fünf in Italien und in Griechenland. 
Hier werden ankommende Schutzsuchende registriert und unter 
elenden Bedingungen festgesetzt.

Menschen, die auf ihrer Flucht einen angeblich Sicheren Dritt-
staat wie z.B. die Türkei durchquert haben, sollen direkt aus den 
Hotspots wieder abgeschoben werden. Skandalös ist der Versuch 
die Türkei als Sicheren Drittstaat einzustufen: Dort werden 
Flüchtlinge illegal inhaftiert, drangsaliert und in die Verfolger-
staaten abgeschoben. Um Schutzsuchende aus der EU in die 
Türkei abschieben zu können, wird die absurde Behauptung, die 
Türkei sei sicher, aufrechterhalten.

In den EU-Hotspots wie z.B. Moria auf Lesbos sitzen die Menschen 
oft Jahre unter elenden Bedingungen fest. Die Verfahren, die in 
den Hotspots durchgeführt werden, verletzen systematisch die 
Rechte der Schutzsuchenden sowie rechtsstaatliche Prinzipien.

Anzahl der EU-Hotspots: zehn
Aufenthaltsdauer: unbestimmt
Rechtsberatung: unzureichend
Bewegungsfreiheit: stark eingeschränkt 
Unterbringung: menschenunwürdig
Versorgung: mangelhaft

ROM

ATHEN

LESBOS

CHIOS

KOS

Sizilien

ITALIEN

TÜRKEI
GRIECHENLAND

LAMPEDUSA POZZALLO

AUGUSTA

TARANTO

TRAPANI

PORTO 
EMPEDOCLE

SAMOS

LEROS
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KONTROLLIERTE ZENTREN 
Ort: Europäische Union 
 
Ein weiteres Lagerkonzept – dieses Mal stammt es von allen 
Europäischen Regierungschefs gemeinsam – sieht die Schaffung 
»Kontrollierter Zentren« auf dem Gebiet der EU vor. In diesen sol-
len gerettete Bootsflüchtlinge festgehalten werden, um zwischen 
»irregulären Migranten, die zurückgeführt werden, und Perso-
nen, die internationalen Schutz benötigen … zu unterscheiden.«*

Die Funktion der »Kontrollierter Zentren« hat die bereits existie-
renden Hotspots an den Außengrenzen zum Vorbild. Die syste-
matischen Menschenrechtsverletzungen und elenden Lebensbe-
dingungen in den griechischen EU-Hotspots verdeutlichen, was 
Flüchtlinge in »Kontrollierten Zentren« zu erwarten haben. Sie 
dienen der Abschottung und Abschreckung, Flüchtlingsschutz 
auf europäischem Boden soll möglichst verhindert werden.

* Tagung des Europäischen Rates, 28. Juni 2018, Schlussfolgerungen, Seite 2  
** UNHCR, Europe, Dead an Missing at Sea

#NichtMeineLager

Intensivierte Abschottung, verweigerte  
Seenotrettung, steigende Todesrate
Tote Flüchtlinge im Mittelmeer 2018/2019

2.277

Jan.–Dez. 
2018

Januar 
2019

Februar 
2019 

März  
2019

April  
2019

208
119

55
101

24

Mai  
2019

IN PLANUNG
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Hotspot Moria, Lesbos
Rund 65% der Flüchtlinge auf den griechi-
schen Inseln kommen aus den Kriegs- und 
Krisengebieten in Syrien, Irak und Afghanis-
tan. Nach drei Jahren EU-Türkei Deal ist ihre 
Situation unvermindert dramatisch: Ohne 
Chance auf ein faires Asylverfahren, ohne 
Aussicht auf Schutz und ohne Perspektive 
sitzen sie unter elenden Umständen auf den 
Inseln fest.
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Der Hotspot Moria auf Lesbos/Griechenland
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AUSSCHIFFUNGSPLATTFORMEN 
Ort: Nordafrikanische Mittelmeeranrainer 
 
Die »Ausschiffungsplattformen« sollen ähnlich funktionieren 
wie die »Kontrollierten Zentren« innerhalb der EU. Der entschei-
dende Unterschied: Mit den »Ausschiffungsplattformen« will die 
Europäische Union die Verantwortung nach Nordafrika verlegen. 
Bootsflüchtlinge, die im Mittelmeer gerettet werden, sollen in 
dort befindliche »Ausschiffungsplattformen« gebracht werden, 
wo dann darüber entschieden wird, wer internationalen Schutz 
erhält und wer nicht. 

Es ist ungewiss, in welchen Ländern selbst die vermutlich we-
nigen Menschen, denen überhaupt ein solcher Schutz zuge-
sprochen würde, Aufnahme fänden. Eine Bereitschaft dazu ist 
europaweit kaum vorhanden.

Deutlich wurde bereits: »Ausschiffungsplattformen« sollen kei-
nesfalls Anreize erzeugen* – heißt: Diese Lager sollen Flüchtlinge 
bereits weitab von Europa entfernt wirkungsvoll abschrecken.

* derStandard.de, 01. Juli 2018, Fragen zu Asyl in Anlandezentren sorgen für Aufregung 
** https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68992.pdf

#NichtMeineLager

Wo können Flüchtlinge überhaupt 
hin? Geringe Aufnahmebereitschaft 
ist dokumentiert! 
 
Rund 57.000 Menschen in Libyen waren im  
April 2019 beim UNHCR als Flüchtlinge re- 
gistriert. Lediglich 2.619 Schutzsuchende 
wurden seit November 2017 bis April 2019 im 
Rahmen des sogenannten Emergency Transit 
Mechanism aus der libyschen Gefahrenzone 
nach Niger evakuiert. Von dort aus wiederum 
fanden in diesem Zeitraum nur 1.200 Schutz- 
suchende Aufnahme (Resettlement) in 
Europa.**

IN PLANUNG
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EXTERNALISIERUNG 
Ort: Niger, Sahelzone 
 
Bereits im Oktober 2016 besuchte Bundeskanzlerin Merkel Niger. 
Dort legte sie gegenüber Präsident Issoufou die Schwerpunkte 
einer möglichen Zusammenarbeit fest: »Der erste dieser Schwer-
punkte ist der Kampf gegen die illegale Migration.«* In der Folge 
sagte die EU Niger 1 Milliarde Euro Entwicklungshilfe für den 
Zeitraum zwischen 2017 und 2020 zu.  

Das Ergebnis: Seit einiger Zeit hat Niger die zentrale Fluchtroute 
über Agadez durch die Sahara geschlossen. Das erklärte Ziel der 
EU ist es, so die Flucht aus der Sahelzone und den subsaharischen 
Staaten zu unterbinden. 

Da die EU-Staaten gleichzeitig die Flucht über das Mittelmeer 
massiv erschwert haben, geht nun Algerien, das direkte Nachbar-
land Nigers, gegen Flüchtlinge vor. Von August 2017 bis Juni 2018 
mussten annähernd 15.000 Menschen das Land in Richtung Niger 
verlassen**. Viele von ihnen wurden mit Lastwagen deportiert 
und in der Wüste ausgesetzt. Zahlreiche Menschen kamen bei 
den Gewaltmärschen durch die Wüste ums Leben. Die EU erklärte 
dazu, » … das Vorgehen Algeriens (sei) bekannt, doch könnten 
souveräne Staaten Migranten ausweisen, so lange sie sich an 
internationales Recht hielten.«**

* taz.de, Endstation Agadir, 13. Dezember 2017
** taz.de, Gewaltmarsch durch die Sahara, 26. Juni 2018
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Lager in Libyen 
In libyschen Gefängnissen kommt es laut 
UN-Berichten zu Folterungen, Vergewaltigun-
gen und Morden. Die Zahl der inhaftierten 
Flüchtlinge stieg von 4.400 im März 2018 auf 
über 10.000 Ende Juli 2018 an, unter ihnen 
rund 2.000 Frauen und Kinder. Die meisten 
dieser Menschen sind Opfer der schändlichen 
Kooperation der EU mit der so genannten 
libyschen Küstenwache. Diese wird von 
Deutschland und der EU ausgebildet, ausge-
stattet und finanziert.   

Die europäischen Regierungen wissen genau, 
was in den libyschen Gefangenenlagern vor 
sich geht: »Eine Form dieser äußerst schwer-
wiegenden Menschenrechtsverletzungen 
in privaten und libyschen Auffanglagern ist 
der faktische Verkauf von Flüchtlingen auf 
libyschen Sklavenmärkten …«* 

* Antwort der Bundesregierung »Zur Situation von Flüchtlingen in 
Libyen«, 09. März 2018, Drucksache 19/1146
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Flüchtlinge im Lager Tariq al-Sikka in Tripoli/Libyen
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RÜCKKEHRZENTREN  
Ort: Außerhalb der EU 
 
Hier handelt es sich um ein Zukunftskonzept der EU-Ratspräsi-
dentschaft Österreichs, das vor allem bei rechtsnationalistischen 
Hardlinern großen Anklang findet: Auf dem Boden der EU sollen 
überhaupt keine Asylanträge mehr akzeptiert werden. Geplant 
wird stattdessen, Flüchtlinge außerhalb der EU in so genannten 
Rückkehrzentren festzusetzen.*

Betroffen von einer solchen Festsetzung wären »eine große Zahl 
von derzeit de facto nicht abschiebbaren Personen … etwa auch 
Menschen, die einen Antrag auf Bleiberecht gestellt haben.«* 
In die Rückkehrzentren sollen aus dem EU-Hoheitsgebiet auch 
»abgewiesene Ausländer gebracht werden, so es – etwa man-
gels Kooperationsbereitschaft des Herkunftsstaates oder der 
betreffenden Person selbst – unmöglich ist, sie in ihre Heimat 
zurückzuschicken.«*

Das Ziel ist eindeutig: Für schutzsuchende Menschen soll es in 
Europa nirgendwo mehr Asyl geben. 

* derStandard.at, 9. Juli 2018, Österreich legt Pläne für Rückkehrzentren außerhalb der EU vor
** heute.at, 25. Juli 2018, Kickl: Keine Asylanträge mehr in Europa
*** The Sidney Morning Herald: No way‘: Italy‘s leader takes Australian cue on refugees,  
24. August 2018

»DIE ZIELVORGABE MUSS SEIN, 
DASS ES NUR MEHR AUSSER-
HALB EUROPAS DIE MÖGLICH-
KEIT GIBT, EINEN ASYLANTRAG 
ZU STELLEN.«
Herbert Kickl, Österreichischer Innenminister 2017–2019 **

»MY GOAL IS NOT REDISTRIBUTION 
[OF REFUGEES] IN EUROPE, BUT IN 
THE COUNTRIES OF DEPARTURE …«
Matteo Salvini, Italienischer Innenminister***

IN PLANUNG
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PRO ASYL fordert: 
 
1. Flüchtlinge und Migrant*innen dürfen nicht entrechtet  
 und in Lagern isoliert oder gar inhaftiert werden – ob  
 in Deutschland, der Europäischen Union oder außerhalb  
 der EU.

2. Menschen, die an der Grenze eines EU-Staates Asyl  
 beantragen, müssen Zugang zu einem fairen Asylver- 
 fahren in der Europäischen Union haben.

3. Aus Seenot Gerettete müssen in einen sicheren euro- 
 päischen Hafen gebracht werden. Ihre Menschen- und  
 Flüchtlingsrechte sind zu garantieren.  

4. Angekommenen Schutzsuchenden muss nach humani- 
 tären und familiären Kriterien die zügige legale Weiter- 
 reise innerhalb der EU ermöglicht werden.

#NichtMeineLager

#NichtMeineLager 
 
Auf Betreiben der EU und ihrer Mitgliedsstaaten wird die Politik 
der Inhaftierung und Festsetzung Schutzsuchender stetig weiter 
vorangetrieben. Abwehr und Abschottung kennen keine Gren-
zen mehr. Staatsruinen wie Libyen und Diktaturen vor Europas 
Grenzen werden aufgerüstet, um Fluchtwege zu versperren. 
Aus Seenot Gerettete sollen vor Europas Tore zurückverfrachtet 
werden. Wer es bis nach Europa schafft, hängt oft unter übelsten 
Bedingungen in Lagern wie auf Lesbos fest. Den betroffenen 
Menschen droht die Abschiebung aus der EU ohne inhaltliche 
Prüfung ihrer Fluchtgründe.
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MITMACHEN BEI  
DER INITIATIVE
#NichtMeineLager

Die Initiative von PRO ASYL richtet sich gegen die Entrechtung 
von Flüchtlingen und Migrant*innen in Lagern und Haftzentren. 

Der Aufruf lautet:
Schutzsuchende Menschen werden in Lagern und Haftzent-
ren ihrer Würde und häufig auch ihrer Rechte beraubt.  
Dies sind nicht meine Lager: Ich fordere Deutschland und 
die EU dazu auf, die Politik der Inhaftierung und Festset-
zung als Maßnahmen zur Abschreckung und Abwehr von 
Flüchtlingen zu beenden. Der Zugang zu Schutz und das 
Recht auf Asyl müssen gesichert sein. Die Menschenrechte 
sind unantastbar.

Mitmachen:  
#NichtMeineLager
www.NichtMeineLager.de 

#NichtMeineLager
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#Nicht 
Meine 
Lager!

Gegen die Entrechtung 
schutzsuchender Menschen



facebook.com/proasyl

twitter.com/proasyl

instagram.com/proasyl

Mit Unterstützung von:

Bayerischer Flüchtlingsrat

Flüchtlingsrat Brandenburg

Hessischer Flüchtlingsrat

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.

Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen e.V.

AK Asyl – Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz e.V. 

Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

Flüchtlingsrat Thüringen e.V


